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(2) Das Protokoll muß enthalten:
— Tag und Ort der Versammlung,
— die Zahl der Anwesenden und der wahlberechtigten Bür

ger,
— die Namen der vorgestellten Kandidaten,
— Einwendungen gegen Kandidaten und deren Stellung

nahme hierzu,
— die Namen der gewählten Kandidaten,
— die Namen nichtgewählter Kandidaten und die Gründe für 

ihre Ablehnung,
— die Unterschriften des Versammlungsleiters, des Beauftrag

ten des Kreiswahlbüros und des Protokollführers.

§17

(1) Das Kreiswahlbüro prüft nach Abschluß der Wahlver
sammlungen, ob die Wahlen gemäß den wahlrechtlichen Be
stimmungen durchgeführt wurden. Es übermittelt dem Direk
tor des Kreisgerichts die Liste der gewählten Schöffen.

(2) Die Verpflichtung der gewählten Schöffen gemäß § 49 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes erfolgt durch den Direktor des 
Kreisgerichts bis spätestens 16. Juni 1979.

(3) Die Schöffen erhalten über ihre Wahl eine Urkunde.

IV.

Wahl der Mitglieder der Schiedskommissionen
§18

Werden Veränderungen oder Neufestlegungen von Berei
chen für Schiedskommissionen erforderlich, sind entsprechende 
Anträge zu stellen:

a) beim Kreistag
— für Schiedskommissionen in Wohngebieten der Städte 

oder in Gemeinden von der jeweiligen örtlichen 
Volksvertretung im Einvernehmen mit dem zustän
digen Ausschuß der Nationalen Front der DDR,

— für Schiedskommissionen in Produktionsgenossen
schaften von der jeweiligen örtlichen Volksvertretung 
im Einvernehmen mit dem Vorstand der Genossen
schaft;

b) in Stadtkreisen bei der Stadtverordnetenversammlung 
und in Städten mit Stadtbezirken bei der Stadtbezirks
versammlung
— für Schiedskommissionen in Wohngebieten von den 

zuständigen Ausschüssen der Nationalen Front der 
DDR,

— für Schiedskommissionen in Produktionsgenossen
schaften vom Vorstand der Genossenschaft im Einver
nehmen mit den zuständigen Ausschüssen der Natio
nalen Front der DDR.

§19
Die Anzahl der für jede Schiedskommission zu wählenden 

Mitglieder wird unter Beachtung des § 2 der Schiedskommis
sionsordnung vom 4. Oktober 1968 (GBl. I Nr. 16 S. 299) vom 
Rat der Gemeinde, vom Rat der Stadt oder vom Rat des Stadt
bezirks im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuß der 
Nationalen Front der DDR und der Schiedskommission oder 
vom Vorstand der Produktionsgenossenschaft im Einverneh
men mit der Schiedskommission bestimmt.

§20
(1) Die Kandidaten für die Funktion als Mitglied der Schieds

kommission werden von den demokratischen Parteien und

Massenorganisationen nominiert. Sie müssen die gesetzlichen 
Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1968 
über die gesellschaftlichen Gerichte der Deutschen Demokra
tischen Republik — GGG — (GBl. I Nr. 11 S. 229) erfüllen und 
im Bereich der Schiedskommission arbeiten oder wohnen.

(2) Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Wahl der Kan
didaten werden von Beauftragten des Kreiswahlbüros über
prüft. Führt die Überprüfung der Wahlvorschläge zur Ab
lehnung eines Kandidaten oder scheidet ein Kandidat auf 
Grund von Einwendungen der Bürger aus, ist nach § 2 Abs. 3 
der Schiedskommissionsordnung zu verfahren.

(3) Die Wahlvorschläge werden von den Ausschüssen der 
Nationalen Front der DDR beim Rat der Gemeinde, beim Rat 
der Stadt oder beim Rat des Stadtbezirks eingereicht.

§21
(1) Die Mitglieder der Schiedskommissionen in den Wohnge

bieten der Städte oder in den Gemeinden werden durch die 
jeweils zuständige örtliche Volksvertretung und in den Pro
duktionsgenossenschaften durch die Mitglieder der jeweiligen 
Genossenschaft gewählt.

(2) Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie die 
Feststellung des Wahlergebnisses erfolgt nach der für die Be
schlußfassung der örtlichen Volksvertretungen geltenden Ge
schäftsordnung oder nach den Grundsätzen der Wahlen in 
Produktionsgenossenschaften unter Berücksichtigung der Be
stimmungen im Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demo
kratischen Republik vom 28. Februar 1979 über die Durch
führung der Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen der 
Kreisgerichte und der Mitglieder der Schiedskommissionen im 
Jahre 1979, der §§ 6 und 7 des Gesetzes über die gesellschaft
lichen Gerichte, der §§ 2 bis 4 der Schiedskommissionsordnung 
und der Wahlordnung.

§22

(1) Der Leiter der Wahlhandlung verpflichtet die gewähl
ten Mitglieder der Schiedskommissionen gemäß § 4 der 
Schiedskommissionsordnung.

(2) Werden durch eine Volksvertretung gleichzeitig mehrere 
Schiedskommissionen gewählt, kann die Verpflichtung in einer 
gesonderten Veranstaltung erfolgen.

(3) Die Mitglieder der Schiedskommissionen erhalten über 
ihre Wahl eine Urkunde.

§23
(1) Der Rat der Gemeinde, der Rat der Stadt, der Rat des 

Stadtbezirks oder der Vorstand der Produktionsgenossenschaft 
stellt nach Abschluß der Wahl fest, daß die Wahl entsprechend 
den wahlrechtlichen Bestimmungen durchgeführt wurde. Er 
übersendet die Liste der gewählten Mitglieder der Schieds
kommissionen innerhalb 1 Woche nach der Wahl dem Kreis
wahlbüro.

(2) Nach Abschluß der Wahl der Mitglieder der Schiedskom
missionen im Kreis übermittelt das Kreiswahlbüro dem Direk
tor des Kreisgerichts die Liste der gewählten Mitglieder.

V.

Schlußbestimmungen

§24

Der Minister der Justiz kann auf Antrag des Bezirkswahl
büros einen späteren Zeitpunkt für die Wahl von Schöffen ge
nehmigen, wenn sie aus gerechtfertigten Gründen nicht bis 
zum Tage der Wahl der örtlichen Volksvertretungen durchge
führt werden konnte.


